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1. Schuldnerin: Jimmy’s Services AG, c/o Treuhand Jäger 
und Partner AG, Sägematte 1, 3930 Visp

2. Bemerkungen: Verfahren gemäss Art. 230a SchKG
Der am 26.09.2006 über die Jimmy’s Services AG eröffnete
Konkurs ist mangels Aktiven eingestellt worden und gilt seit
dem 06.02.2007 als rechtskräftig geschlossen.
Auf Verlangen eines Pfandgläubigers wird bezüglich des fol-
genden Grundstückes das Verfahren gemäss Art. 230a des
Schuldbetreibungs- und Konkursgesetzes (SchKG) durch-
geführt.
In Weiningen ZH:
Grundregisterblatt 940, Kat-Nr. 2782, Plan 1:
Wohnhaus mit Gewerbe, Dietikonerstrasse 6, Versiche-
rungsnummer 229, Schätzungswert der Gebäudeversiche-
rungsanstalt vom 27.01.2004: CHF 1’976’000.00; mit 1246
m2 Hausumschwung humusiert, Gebäudegrundfläche und
Hausumschwung befestigt.
Im Übrigen laut Grundregister.
Die Grundpfandgläubiger (mit vertraglichem oder gesetzli-
chem Pfandrecht) sowie Faustpfandgläubiger, denen
Pfandtitel auf diesem Grundstück verpfändet worden sind,
haben ihre Forderungen in Kapital, Zinsen und Kosten zer-
legt anzumelden. Grundpfandgläubiger haben gleichzeitig
auch anzugeben, ob die Kapitalforderung schon fällig oder
gekündigt sei, allfällig für welchen Betrag und auf welchen
Termin.
Die Pfandgläubiger sowie Drittpersonen, denen Pfandtitel
auf diesem Grundstück weiterverpfändet worden sind, ha-
ben die Pfandtitel und Pfandverschreibungen innert der
Eingabefrist dem Konkursamt Höngg-Zürich einzureichen.
Eingabefrist für diese grund- oder faustpfandversicherten
Forderungen: bis 2. April 2007.
Die Inhaber von Dienstbarkeiten, welche unter dem frühe-
ren kantonalen Recht ohne Eintragung in die öffentlichen
Bücher entstanden und noch nicht im Grundregister einge-
tragen sind, werden aufgefordert, diese Rechte bis zum 2.
April 2007 beim Konkursamt Höngg-Zürich unter Einle-
gung allfälliger Beweismittel anzumelden. Die nicht ange-
meldeten Dienstbarkeiten können gegenüber einem
gutgläubigen Erwerber des belasteten Grundstücks nicht
mehr geltend gemacht werden, soweit es sich nicht um
Rechte handelt, die auch nach dem ZGB ohne Eintragung
in das Grundbuch dinglich wirksam sind. 
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